
 

                                                                                                                                                             

 

Staatliches Kant-Gymnasium Boppard 

                                   
 

 Boppard, im September 2024 

 
 
 
Rundschreiben Nr. 1  
 
Schuljahr 2024/25 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen1, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

das neue Schuljahr ist angelaufen und ich grüße Sie/Euch alle ganz herzlich, besonders unsere 97 neuen Kan-
tianer der Jahrgangsstufe 5 und die „neuen“ der anderen Jahrgangsstufen. 
 
 

Personalia  

Unseren Schulleiter, Herrn Burkhard Karrenbrock, haben wir zum Ende des vergangenen Schuljahres in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, wir danken ihm für sein großes Engagement und wünschen ihm 
alles Gute für den Ruhestand. Bilder von der Verabschiedungsfeier finden sich auf der Kant-Website. 
 
Da zu Beginn des neuen Schuljahres weder die Stelle des Schulleiters noch die des 1. Stellvertreters besetzt 
sind, übernehmen Herr Kaldenbach (MSS-Leitung) und Herr Dr. Wind (Studiendirektor bei der Schulleitung) 
deren Aufgabengebiete kommissarisch. 
 
Herr StD Bollinger (Sport, Erdkunde, Fachleiter im Studienseminar) wurde auf eigenen Wunsch zum Schul-
jahreswechsel versetzt. Wir wünschen ihm alles Gute an der neuen Wirkungsstätte. 
 

Wir begrüßen vier neue Kollegen an unserer Schule: 
 

Frau StR´ Ramona Mallmann (Englisch, Französisch), Frau StR´ Linda Nastasia Olsinski (Kunst, Englisch, Philo-
sophie), die sich momentan in Elternzeit befindet und von Frau Krystyna Bechberger im Fach Kunst vertreten 
wird, und Herr StR Daniel Goertz (Geschichte, Deutsch, kath. Religion). Herzlich willkommen im Team! 
 

Über ihre Unterrichtsverpflichtung hinaus bieten unsere Lehrkräfte immer wieder eine abwechslungsreiche 
Palette attraktiver und neuer Arbeitsgemeinschaften an. Die Liste der Angebote ist in Kürze auf der Website 
unter „Aktivitäten“ – „Arbeitsgemeinschaften“ zu finden und wird auch in der Schule ausgehängt. Ich danke 
den Kolleginnen und Kollegen sehr für dieses zusätzliche Engagement.  
 

Epochalunterricht  

In einigen Klassenstufen wird der Unterricht in einstündigen Fächern epochal erteilt, das heißt, dass diese 
Fächer im 1. oder im 2. Halbjahr zweistündig unterrichtet werden und im jeweils anderen Halbjahr ausfallen.  

Eltern und Schüler müssen unbedingt beachten, dass nach § 77 Abs. 5 der Schulordnung die Note der nur 
im ersten Halbjahr unterrichteten Fächer, die im Halbjahreszeugnis erscheint, gleichzeitig die Jahresend-
note ist und damit für die Versetzungsentscheidung relevant ist. Wenn ein Fach beispielsweise im ersten 

 
1  Wegen der besseren Lesbarkeit verzichte ich auf den geschlechterdifferenzierten Sprachgebrauch. 
 



Halbjahr mit der Note „mangelhaft“ abgeschlossen wird, so steht diese Note auch am Schuljahresende im 
Versetzungszeugnis und wird in vollem Umfang bei der Versetzungsentscheidung gewertet.  

Konkret betrifft das die Jahrgangsstufen 7 und 10. Im Einzelnen ist der untenstehenden Tabelle zu entneh-
men, welche Fächer in welchen Klassen nur im 1. bzw. im 2. Schulhalbjahr unterrichtet werden: 

Klasse  1. Halbjahr 2. Halbjahr Klasse  1. Halbjahr 2. Halbjahr 

7a BK Physik 10a Musik BK 

7b BK Physik 10b BK Musik 

7c Physik BK 10c Musik BK 
 

Regelung bei vorzeitigem Unterrichtsschluss 

An dieser Stelle weise ich auf die Vorschrift des Ministeriums hin. Schüler der Klassenstufen 5 bis einschließ-
lich 9 dürfen das Schulgelände grundsätzlich nicht verlassen. Sie sind bis zum Ende des für die jeweilige Klasse 
stundenplanmäßig vorgesehenen Unterrichts zu beaufsichtigen. Eltern können sich jedoch damit einverstan-
den erklären, dass ihr Kind das Schulgelände nach vorzeitiger Beendigung des Unterrichts verlassen darf, um 
nach Hause zu gehen oder - wenn möglich - eine frühere Bus- bzw. Zugverbindung zu benutzen. Für diesen 
Fall ist der gesetzliche Unfallversicherungsschutz grundsätzlich nur für den direkten Heimweg gewährleistet. 
 

Sofern Eltern nicht damit einverstanden sind, dass ihr Kind das Schulgelände nach vorzeitig beendetem Un-
terricht verlassen darf, teilen Sie das bitte dem Klassenleiter des Kindes schriftlich im Mitteilungsheft mit. 
Kinder, die das Schulgelände nicht frühzeitig verlassen dürfen, müssen sich im Aufenthaltsraum (Raumnum-
mer gemäß Aushang, s. Pinnwand am Treppenaufgang Erdgeschoss) aufhalten. 
 

Gesetzliche Unfallversicherung für Schüler 

Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz erstreckt sich auf alle Per-
sonenschäden, die im Zusammenhang mit dem Schulbesuch – d.h. Unterricht, Schulveranstaltungen und di-
rektem Schulweg – stehen. Sachschäden sind über die Schule nicht versichert. Unfälle, die eine kostenpflich-
tige, ärztliche Behandlung erfordern, müssen unverzüglich der Unfallkasse angezeigt werden. Das dafür not-
wendige Formular ist im Sekretariat erhältlich. Die ausgefüllte Unfallanzeige wird über das Sekretariat der 
Schule an die Unfallkasse weitergeleitet. 

 

Sprechzeiten der Lehrkräfte / Kontakte  

Der Informationsaustausch über Leistung und Verhalten eines Kindes ist die notwendige und unverzichtbare 
Voraussetzung für eine fruchtbare, pädagogische Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. Im Sinne 
unserer Informationspflicht möchten wir den Eltern zur individuellen Planung durch flexible Sprechzeiten der 
Lehrkräfte entgegenkommen. Gerne können Eltern und Erziehungsberechtigte mittels des Mitteilungsheftes 
über Ihre Kinder oder per Mail2 Termine vereinbaren oder können sich an das Sekretariat der Schule wenden, 
wenn sie einen Rückruf zur Terminabsprache mit Lehrern wünschen. Die Klassenleiter sind auch bei der Ter-
minplanung behilflich, wenn Termine an einem Tag zusammengelegt werden sollen. 
 

Ansprechpartner für besondere Anliegen sind in erster Linie die Klassenleiter, die Stufenleiter (Unterstufe: 
Frau StR’ Tappertzhofen (Klassen 5 - 6), Mittelstufe: Herr StD Fischer (Klassen 7 – 8), Herr StD Dr. Bieligk 
(Klassen 9 - 10), Oberstufe: Herr StD Kaldenbach), die Verbindungslehrer Frau OStR‘ Petry und Herr StR Siegel 
sowie unser Schulsozialarbeiter Herr Rosenberger. 
 
 

Mitteilungsheft 

Das an unserer Schule eingeführte Mitteilungsheft dient der gegenseitigen Information von Eltern und Lehr-
kräften, z.B. zur Absprache von Gesprächsterminen oder zur Weitergabe von Mitteilungen über Verhaltens-
auffälligkeiten. Auch die Entschuldigungen für Fehlzeiten bei Erkrankung und unvorhersehbaren Unterrichts-
versäumnissen werden hier eingetragen.  
Diese Regelung gilt auch für die Schüler der Oberstufe. Das Heft wird von der Schule kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des einzelnen Schülers, das Heft mit größter Sorgfalt zu füh-

 
2 Die Mailadressen aller Kollegen sind nach dem Schema „name@kant-gymnasium-boppard.de“ aufgebaut. 



ren und aufzubewahren. Der Verlust des Heftes ist unverzüglich dem Klassen- bzw. Stammkursleiter zu mel-
den. Gegen eine Gebühr von 2 Euro wird ein neues Heft über den Klassen- bzw. Stammkursleiter ausgehän-
digt. Wenn das Heft vollgeschrieben ist, erhält der Schüler im Sekretariat kostenlos ein neues. Das alte Heft 
verbleibt bei dem Schüler. 
 

Termine  

Der aktuelle Terminplan der Schule wird auf der Website des Kant veröffentlicht. Er wird fortlaufend ergänzt 
bzw. aktualisiert. Von daher ist es sinnvoll, die Website regelmäßig zu besuchen. 
Um eine möglichst frühzeitige Ferienplanung zu ermöglichen, gebe ich die Ferientermine für das Schuljahr 
2024/25 bekannt. Ich bitte alle Eltern und Erziehungsberechtigten darauf zu achten, dass ihre Urlaubspla-
nung keine Unterrichtstage - insbesondere nicht den letzten Schultag vor Ferienbeginn und den ersten Schul-
tag nach Ferienende - einschließt.  
Die gesetzliche Vorgabe lässt eine Beurlaubung durch den Schulleiter nur in absoluten Ausnahmefällen nach 
schriftlichem Antrag mit ausreichender Begründung zu. Ferienreisen oder Flugtermine sind als Begründung 
nicht genehmigungsfähig. Das Ministerium hat mit Nachdruck das strikte Einhalten dieser Regelung einge-
fordert.  
 

Ferientermine  
(Es ist jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben!) 
 

• Herbstferien: Montag, 14.10.2024 bis Freitag, 25.10.2024 

• Weihnachtsferien: Freitag, 23.12.2024 bis Mittwoch, 08.01.2025 

• Osterferien: Montag, 14.04.2025 bis Freitag, 25.04.2025 

• Sommerferien: Montag, 07.07.2025 bis Freitag, 15.08.2025 
 

Bewegliche Ferientage in Boppard/Schulfreie Tage  
 

• 28.02.2025 Freitag vor Karneval, beweglicher Ferientag 

• 03.03.2025 Rosenmontag, beweglicher Ferientag 

• 04.03.2025 Fastnachtsdienstag, beweglicher Ferientag 

• 02.05.2025 Ausgleichstag für das Schulfest 2024 

• 30.05.2025 Freitag nach Christi Himmelfahrt, beweglicher Ferientag 

• 10.06.2025 Dienstag nach Pfingsten, beweglicher Ferientag 

• 20.06.2025 Freitag nach Fronleichnam, beweglicher Ferientag 
 

Information zur Mittagsverpflegung 

Die Stiftung Bethesda St.-Martin bietet unseren Schülern und Lehrern eine vollwertige Mittagsverpflegung in 
ihrer Mensa an.  
 

Run for help 2024 

Vor den Herbstferien organisiert die Fachschaft Sport unter der Federführung von Herrn OStR Frank Steinert 
den „Run for help“. Dadurch wird die langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Multiple Sklerose Ge-
sellschaft (DMSG) weitergeführt. 
Die Schule „rennt“ wieder im Rahmen des Sportunterrichts, weil sie mit dem erlaufenen Spendengeld helfen 
will. Unsere Initiative soll auch Schüler, Eltern und Menschen in deren Umfeld über das Krankheitsbild „Mul-
tiple Sklerose“ und den Umgang mit MS-Betroffenen informieren und sensibilisieren. Dabei hat sich auch die 
Vernetzung mit dem Biologieunterricht bewährt. Alle Schüler werden im Vorfeld über den Ablauf der Aktion 
informiert und erhalten eine Laufkarte, auf der Sponsoren einen Geldbetrag eingetragen können, den sie für 
eine von den Schülern gelaufene Strecke spenden. Es können individuell Laufstrecken ausgehandelt (Geld-
betrag pro Runde/Kilometer) oder ein Festbetrag gespendet werden. Die Runden können auch gehend ab-
solviert werden. Jeder kann dabei mitmachen, auch wenn er vielleicht nicht so gerne läuft.  
Ich danke allen Eltern und Sponsoren herzlich, die unsere Aktion unterstützen und Ihre Kinder zum Mitma-
chen motivieren!  
 
 
 
 



Schulsanitätsdienst 

Bereits seit 15 Jahren arbeitet unser Schulsanitätsdienst sehr erfolgreich, kompetent und zuverlässig. Er ist 
während der Unterrichtszeiten und Schulveranstaltungen sowie auch bei außerschulischen Aktivitäten unse-
res Kooperationspartners Sebapharma, der die Ausbildung großzügig unterstützt, aktiv. Die Schüler, die frei-
willig eine Sanitätsdienst-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, werden bei Notfällen gerufen, um 
eine fachgerechte Erstversorgung durchzuführen. In vierzehntägig stattfindenden Übungsstunden wird das 
angeeignete Fachwissen wiederholt und vertieft. Da die Gruppe erfreulicherweise wieder gewachsen ist, ver-
suchen wir die Ausbildung zu intensivieren und wöchentliche Schulungen einzurichten. 
 

Wichtiger Hinweis: Eltern minderjähriger Kinder und erwachsene Schüler haben die Möglichkeit, über Herrn 

StR Siegel (siegel@kant-gymnasium-boppard.de) den Schulsanitätern Vorerkrankungen (wie z. B. Diabetes 
mellitus, Epilepsie etc.) mitzuteilen. Dadurch kann der Schulsanitätsdienst eine schnellere und sichere Erst-
versorgung leisten. Des Weiteren kann auch in den Übungsstunden der Umgang mit diesen Krankheitsbildern 
gezielt geschult werden. Alle Informationen über Vorerkrankungen unterliegen selbstverständlich der 
Schweigepflicht (§ 203 StGB: „Verletzung von Privatgeheimnissen“).  
 

Förderverein 

Der gemeinnützige „Verein der Ehemaligen und Freunde des Kant-Gymnasiums e.V.“ existiert seit 1974 und 
unterstützt unsere Schüler und unsere Schule bei schulischen und außerschulischen Aktivitäten finanziell. 
Gefördert wird, was durch das Budget des Schulträgers nicht finanziert werden kann, z.B. zusätzliche Aus-
stattungen für Schule, Facharbeiten und AGs, Material für z.B. die Schulsanitäter usw., und auch finanzielle 
Unterstützung für weniger finanzstarke Familien bei Klassen- und Kursfahrten. 
Weiterhin ist die Schule neuerdings umsatzsteuerpflichtig – der Förderverein nicht – ein Grund mehr, den 
Förderverein zu unterstützen! 
Er finanziert sich überwiegend durch Mitgliedsbeiträge, gelegentlich kommen auch Spenden hinzu. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch Mitglied des Fördervereins werden! Ein Anmeldeformular finden 
Sie ebenfalls im Anhang und auf der Web-Site unter „Personen“ – „Förderverein“ 
 

Parksituation 

Hinweis aus gegebenem Anlass: Das Parken (auch Kurzzeit-Parken) auf dem Schulhof ist nicht gestattet. 
 
 
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen für ein erfolgreiches, gutes Schuljahr! 
 
 
 
Dr. Burkhard Wind 
Kommissarische Schulleitung 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Das Rundschreiben wird wieder als E-Mail versandt. Es steht zusätzlich auch auf unserer Website unter 
http://www.kant-gymnasium-boppard.de/.  Ausnahmsweise kann es in Papierform von den Klassen- bzw. 
Stammkursleiter ausgehändigt werden. Diese sammeln die unterschriebenen Empfangsbestätigungen ein, 
da der Empfang des Rundschreibens bei minderjährigen Schülern von den Eltern schriftlich bestätigt werden 
muss. Rückmeldungen auf elektronischem Weg sind nach Absprache möglich.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Empfangsbestätigung 

 

............................................................................................................................................. 

Name, Vorname                                                                             (Klasse / Stammkurs ) 

Das Rundschreiben vom September 2024 habe/n ich/wir erhalten.  

Insbesondere die Mitteilung über den Epochalunterricht habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. Es ist 
mir/uns bekannt, dass in einem nur im ersten Halbjahr epochal unterrichteten Fach, das mit einer Note 
„mangelhaft“ oder „ungenügend“ abgeschlossen wird, diese Note auch am Schuljahresende im Verset-
zungszeugnis steht und in vollem Umfang bei der Versetzungsentscheidung gewertet wird. 

 

........................................                       ....................................................................... 

Ort, Datum                         Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Anlagen: Anmeldeformular Förderverein, Terminliste, Informationen zu Gdata 


